Engagementvertrag für Künstler

zwischen

- folgend: Veranstalter -

und

- folgend: Künstler -

1. Vertragsgegenstand

Der Künstler wird im Rahmen der Veranstaltung _______________________________________, die vom Veranstalter organisiert und realisiert wird, auftreten und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen künstlerische Darbietungen erbringen.

Auftrittsort:_______________________________________________________________________
Auftrittszeitraum:__________________________________________________________________
Art der Darbietung:_________________________________________________________________
Der Künstler ist bei der Gestaltung seiner künstlerischen Darbietungen frei. Er wird jedoch die für Ihn typischen Darbietungen aus seinem Repertoire erbringen. In technisch / organisatorischer Hinsicht unterliegt der Künstler den Weisungen des Veranstalters. 

Der Künstler ist verpflichtet, an den vom Veranstalter angesetzten Proben teilzunehmen. Der genaue Zeitpunkt wird dem Künstler rechtzeitig vor der Veranstaltung mitgeteilt. 

2. Vergütung

Der Veranstalter zahlt an den Künstler für dessen vertragsgegenständlichen Leistungen 

ein einmaliges Honorar in Höhe von _____________ € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, abzüglich etwa einzubehaltender Steuern und Abgaben, insbesondere Ausländersteuer und Künstlersozialversicherungsbeiträge. 

Die Vergütung wird am Abend der Veranstaltung nach erbrachter Leistung in bar / per Verrechnungsscheck gezahlt. 

Weist der Künstler nicht nach, dass er seine Einkünfte in der Bundesrepublik Deutschland versteuert oder er von der Einkommenssteuer befreit ist, ist der Veranstalter berechtigt, die Ausländereinkommenssteuer einzubehalten. 

3. Rechtsverhältnis

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass durch diesen Vertrag kein Arbeitsvertrag im Sinne arbeitsrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher und lohnsteuerrechtlicher Vorschriften zustande kommt. Ergänzend zu diesem Vertrag sind 

die Dienstvertragsbestimmungen des BGB ( §§ 611 ff. BGB) anzuwenden. 

Der Künstler ist verpflichtet, seine Vergütung im Rahmen eigener Gewinnberechnung umsatzsteuerlich und ertragssteuerlich zu erfassen und die darauf entfallenden Steuern an sein zuständiges Finanzamt abzuführen. Der Künstler versichert sich selbst, insbesondere gegen Krankheit und Unfall. 

4. Nebenpflichten des Künstlers

Der Künstler ist verpflichtet, rechtzeitig zu angeordneten Proben und Aufführungen zu erscheinen. Gegenüber technisch / organisatorischen Anordnungen des Veranstalters ist er folgepflichtig. 

Erscheint der Künstler zu Proben oder Aufführungen nicht oder verspätet er sich erheblich, ist der Veranstalter zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages berechtigt. Erscheint der Künstler aus Gründen, die er zu vertreten hat, zu einer Aufführung nicht, verwirkt er eine Vertragsstrafe in Höhe der in Ziffer 2 vereinbarten Vergütung. Dem Veranstalter bleibt es vorbehalten, weitergehende Schadenersatzansprüche, auf die die Vertragsstrafe nicht anzurechnen ist, geltend zu machen. 

Erkrankt der Künstler oder ist er aus sonstigem Grunde verhindert, an einer Probe oder Aufführung teilzunehmen, hat er den Veranstalter hierüber unverzüglich zu unterrichten und auf dessen Verlangen ein ärztliches Attest vorzulegen. 

5. Werbung in Medien

Während der Proben und der Veranstaltung steht der Künstler für Promotionarbeit und Fototermine zur Verfügung. 

Der Künstler ist damit einverstanden, dass seine Darbietungen aufgezeichnet werden. Mit einer Verwertung dieser Aufzeichnung ist der Künstler in uneingeschränktem Umfang ohne zusätzliches Entgelt einverstanden. Die gemäß Ziffer 2 zu zahlende Vergütung ist gleichzeitig Gegenleistung für die hier erteilte Zustimmung des Künstlers. 

6. Vertragsdauer und Kündigung

Der Vertrag gilt für die Dauer der Proben und für die Dauer der Veranstaltung. Er ist insoweit befristet und kann von beiden  Vertragsparteien nicht ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt. 

7. Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag gibt die vollständige Vereinbarung der Vertragsparteien wieder. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform. Dies gilt auch für ein Abweichen vom Textformerfordernis. 

Auf diesen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Regelung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Willen der Vertragsparteien am nahesten kommt. 

______________, den 
__________________________  


_________________________

(Veranstalter)   





(Künstler)

